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§ 35 NO EIWG 2005 Technischer
Betriebsleiter

NO EIWG 2005 - NO Elektrizitatswesengesetz 2005

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

(1) Netzbetreiber sind verpflichtet, vor Aufnahme des Betriebes eines Netzes eine natlrliche Person alsBetriebsleiter
fur die technische Leitung und Uberwachung des Betriebes der Netze zu bestellen.

(2) Der Betriebsleiter muss den Voraussetzungen nach§ 53 Abs. 3 Z 1 entsprechen, fachlich befahigt sein, den Betrieb
von Netzen zu leiten und zu Uberwachen und Uberwiegend in inlandischen Unternehmen tatig sein. § 53 Abs. 10 gilt
sinngemaR.

(3) Der Nachweis der fachlichen Befahigung wird durch das Vorliegen des nach der Gewerbeordnung 1994 fur die
Ausubung des Gewerbes der Elektrotechniker erforderlichen Befahigungsnachweises erbracht.

(4) Vom Erfordernis des Abs. 3 kann die Behorde Uber Antrag des NetzbetreibersNachsicht erteilen, wenn

1. nach dem Bildungsgang und der bisherigen Tatigkeit angenommen werden kann, dass der vorgesehene
Betriebsleiter die Kenntnisse, Fahigkeiten und Erfahrungen besitzt, die zur Erfillung seiner Aufgaben erforderlich
sind, oder

2. eine hinreichende tatsachliche Befahigung angenommen werden kann.

Die Wirtschaftskammer Niederd&sterreich ist vor Erteilung der Nachsicht zu horen.

(5) Die Bestellung des Betriebsleiters bedarf derGenehmigung der Behdrde. Der Antrag ist vom Betreiber des Netzes
einzubringen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn der Betriebsleiter die Voraussetzungen gemal3 Abs. 2 erfiillt. Die
Genehmigung ist zu widerrufen, wenn auch nur eine dieser Voraussetzungen weggefallen ist oder begriindete Zweifel
an seiner Zuverlassigkeit bestehen.

(6) Scheidet der Betriebsleiter aus oder wird die Genehmigung seiner Bestellung widerrufen, so darf der Betrieb des
Netzes bis zur Bestellung eines neuen Betriebsleiters, langstens jedoch wahrend zweier Monate weiter ausgeubt
werden. Das Ausscheiden des Betriebsleiters sowie das Wegfallen einer Voraussetzung fir die Genehmigung seiner
Bestellung ist der Behdrde vom Netzbetreiber unverziglich schriftlich anzuzeigen.

(7) Ist der Netzbetreiber eine natirliche Person und erfiillt er die Voraussetzungen gemal Abs. 2, so kann auch der
Netzbetreiber als Betriebsleiter bestellt werden.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_elwg_2005/paragraf/53
https://www.jusline.at/gesetz/noe_elwg_2005/paragraf/53

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 35 NÖ ElWG 2005 Technischer Betriebsleiter
	NÖ ElWG 2005 - NÖ Elektrizitätswesengesetz 2005


